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Atommüll / Atomwirtschaft 
 

Kaufrausch 
 
Bund kauft Atommülllager 
 
Nach der Neuordnung der be-

hördlichen Zuständigkeiten für 

die Endlagerung wärmentwi-

ckelnder, umgangssprachlich 

als „hochaktiv“ bezeichneter 

radioaktiver Abfälle, fällt in 

Zukunft auch der Betrieb von 

atomaren Zwischenlagern in 

die Verantwortung des Bun-

des. Darauf machte das Bun-

desumweltministerium (BMUB) 

in einer Mitteilung vom 8. 

Mai 2017 aufmerksam. Und 

zwar schneller als ursprüng-

lich kommuniziert. Die zu 

diesem Zweck gegründete Ge-

sellschaft für Zwischenlage-

rung (BGZ) mit Hauptsitz in 

Essen werde zu 100 Prozent in 

den Besitz des Bundes über-

gehen. Zu ihrem Geschäftsfeld 

gehörten künftig nicht nur die 

zentralen Zwischenlager in 

Gorleben und Ahaus, die ab 

dem 1. August 2017 über-

nommen werden sollen, son-

dern ab 2019 auch die 12 de-

zentralen Zwischenlager an 

den AKW-Standorten. Zudem 

werde die BGZ in einem wei-

teren Schritt auch die Verant-

wortung für die 12 Lager mit 

schwach- und mittelradioakti-

ven Abfällen aus dem Betrieb 

und Rückbau der Atomkraft-

werke übernehmen, wird er-

klärt. 

Die BGZ war am 1. März 

2017 in Abstimmung mit dem 

Bundesumweltministerium von 

der Gesellschaft für Nuklear-

Service (GNS), einem Ge-

meinschaftsunternehmen der 

vier großen Atomkonzerne, 

gegründet worden. Der Bund 

wird voraussichtlich im Au-

gust 2017 sämtliche Ge-

schäftsanteile an der BGZ 

übernehmen – einschließlich 

der kerntechnischen Einrich-

tungen an den Standorten in 

Ahaus und Gorleben. Der 

Bund als neuer Eigentümer 

der BGZ will auch das Perso-

nal an den Zwischenlager-

standorten in Ahaus und Gor-

leben (ca. 80 Beschäftigte) 

sowie zum Teil am Standort 

Essen (ca. 70 Beschäftigte) 

übernehmen. 

Mit dem „Gesetz zur Neuord-

nung der Verantwortung in 

der kerntechnischen Entsor-

gung“ wurden Ende letzten 

Jahres langfristig die Verant-

wortlichkeiten für die Stillle-

gung und den Rückbau der 

Atomkraftwerke sowie für die 

Entsorgung der radioaktiven 

Abfälle neu geregelt. Die Be-

treiber der Atomkraftwerke 

sind nach dem Gesetz für die 

gesamte Abwicklung und Fi-

nanzierung der Bereiche Still-

legung, Rückbau und die 

fachgerechte Verpackung der 

radioaktiven Abfälle zustän-

dig. Die Durchführung und 

Finanzierung der Zwischen- 

und Endlagerung fällt hinge-

gen künftig in die Verantwor-

tung des Bundes. 

Die finanziellen Mittel für die 

Zwischen- und Endlagerung 

sollen dem Bund von den Be-

treibern in einem öffentlich 

rechtlichen Fonds zur Verfü-

gung gestellt werden. Insge-

samt sollen derart circa 24 

Milliarden Euro in den Fonds 

fließen. Der Fonds wird den 

bislang von den Betreibern ge-

tragenen Anteil an den Kosten 

für die Zwischen- und Endla-

gerung übernehmen, erklärt 

das BMUB. Kostenschätzun-

gen gehen allerdings von ei-

nem vielfach höheren finanzi-

ellen Aufwand aus als die von 

den Betreibern zur Verfügung 

gestellten 24 Milliarden Euro. 

Die Mehrkosten wird der 

Steuerzahler tragen. 

Trotzdem wird auch noch ein 

Kaufpreis für die Übernahme 

der BGZ durch den Bund be-

zahlt. Zu dessen Höhe wollten 

sich Bund und GNS nicht äu-

ßern und verwiesen auf noch 

nicht unterschriebene Verträ-

ge, heißt es in einem Bericht 

der Westdeutschen Allgemei-

nen Zeitung. 

Endlagersuche durch 
BGE anstatt durch DBE 

Mit dem Verkauf der Deut-

schen Gesellschaft zum Bau 

und Betrieb von Endlagern für 

Abfallstoffe (DBE) endet jetzt 

ein Geschäftsmodell, das mehr 

als ein Geschmäckle hatte. 

Darauf weist die Bürgerinitia-

tive Umweltschutz Lüchow-

Dannenberg (BI) in einer Mit-

teilung vom 16. Mai 2017 hin. 

Hoffnungen aber, daß sich 

damit die „Endlagerphiloso-

phie“ ändert, hegt die Bürger-

initiative nicht. Denn im Zuge 

des Verkaufs der DBE-Anteile 

an den Bund werden die rund 

900 DBE-Beschäftigen sämt-

lich übernommen. Künftig 

findet die Endlagersuche 

durch die Bundes-Gesellschaft 

für Endlagerung mbH (BGE) 

statt. 

Stück für Stück hatte die Ge-

sellschaft für Nuklear-Service 

mbH (GNS) – eine Tochter 

der vier großen Stromkonzer-

ne – die DBE übernommen 

und hielt am Ende 75 Prozent 

der Anteile. „Nach der Endla-

gervorausleistungsverordnung 

zahlten die Atomstromprodu-

zenten in einen Topf für den 

Ausbau Gorlebens als nuklea-

res Endlager, also weitgehend 

schlicht in ihren eigenen“, er-

läutert die BI. Dazu kam eine 

Gewinngarantie in Höhe von 

3,25 Prozent.1 

„Das war inzestuös“, so BI-

Sprecher Wolfgang Ehmke. 

„Zum Glück ließ sich das 

Bundesumweltministerium – 

anders als beim Kauf der 

GNS-Anteile bei der Zwi-

schenlagerung – nicht noch 

einmal über den Tisch ziehen. 

Unsere Forderung in diesem 

Fall bleibt unverändert: Die 

Öffentlichkeit hat ein Anrecht 

darauf zu erfahren, wie hoch 

diese Kaufsumme war.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
1 Lagerung des eigenen Atom-

mülls mit Gewinngarantie für 

AKW-Betreiber. Strahlentelex 614-

615 v. 2.8.2012, S.7, 

http://www.strahlentelex.de/Stx_

12_614_S07.pdf  

Strahlenschutzrecht 
 

Der Bundesrat 
hat dem Entwurf 
des neuen 
Strahlenschutz-
gesetzes 
zugestimmt 
 
Das Bundeskabinett hatte am 

25. Januar auf Vorschlag von 

Bundesumweltministerin Bar-

bara Hendricks den Entwurf 

eines Strahlenschutzgesetzes 

beschlossen. Am 12. Mai 2017 

hat nun auch der Bundesrat 

dem Gesetzentwurf zuge-

stimmt. [1] Jetzt fehlt noch die 

Beschlußfassung durch den 

Bundestag. 

Bislang war das Strahlen-

schutzrecht in der auf dem 

Atomgesetz basierenden Strah-

lenschutzverordnung und der 

Röntgenverordnung geregelt. 

Aus Anlass der Umsetzung 

einer Euratom-Richtlinie wur-

den nun erstmals alle Bereiche 

des Schutzes vor ionisierender 

Strahlung systematisch in ei-

nem Gesetz zusammenfasst. 

Das neue Strahlenschutzgesetz 

regelt erstmals auch den Ein-

satz von Stoffen oder ionisie-

render Strahlung zur Früher-

kennung von Krankheiten. 

Voraussetzung soll sein, dass 

der Nutzen das Risiko der 

eingesetzten Strahlung über-

wiegt, heißt es. Bislang war 

der Einsatz von Röntgenstrah-

lung allein für die Früherken-

nung von Brustkrebs erlaubt. 

Für das Edelgas Radon legt 

das Gesetz jetzt einen Refe-

renzwert zur Bewertung der 

Radonkonzentration in Wohn-

räumen und Arbeitsplätzen 

fest. Bei Überschreitung des 

Referenzwertes müssen künf-

tig Schutzmaßnahmen unter-

nommen werden, um den Ra-

donaustritt zu erschweren. 

Das Gesetz schafft unter ande-

rem auch die Grundlagen für 

ein zwischen Bund und Län-

dern abgestimmtes Notfall-

managementsystem. Neu ist 

http://www.strahlentelex.de/Stx_12_614_S07.pdf
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